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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

5951/J betreffend Parteisteilung im bergrechtlichen Verfahren, 

welche die Abgeordneten 01'. Gugerbauer und Haigermoser am 6. Juli 

1990 an mich richteten, möchte ich einleitend bemerken: 

Die BeschlUsse, mit denen das Bezirksgericht Bad Ischl bei einer 

Reihe von Grundstücken in seinem Gerichtssprengel die grundbücher­

liehe Ersichtlichmachung, daß diese Grundstücke als Bergbaugebiete 

gelten, angeordnet hat, stützen sich auf den § 1'78 Abs. 2 des 

Berggesetzes 19'75 und bezügliche Mitteilungen der Berghauptmann­

schaft Salzburg und von dieser erlassene Bescheide" in denen ge­

genüber der österreichischen Salinen AG festgestellt wird, daß 

die Bekanntgabe der Lage mehrerer Gewinnungsfelder nach einer 

Reihe von Berichtigungen nunmehr dem § 235 des Berggesetzes 1975 

entspricht und die österreichische Salinen AG GevJinnungsberech­

tigter in' die5en GevJinnungsfeldern ist. 

Nach § 235 des Berggesetzes 19'75 war der Berghauptmannschaft bis 

zum 1. Oktober 19'7'7 die Lage der in ,Abbau stehenden oder erschlos­

senen Steinsalzvorkommen abdeckenden Gewinnungsfelder nachzunennen. 

Nach der vorher bestand0nen Rechtslage brauchten sich n~mlich die 

bsterreichischen Salinen AG als Ausfluß des Salzmonopols hinsicht-
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lieh der Abbaugebiete nicht festzulegen. Durch die übergangsre­

gelung des § 235 des Berggesetzes 1975 sollte eine derartige 

Festlegung für die bestehenden Abbaugebiete bewirkt werden. 

In Anbetracht, daß § 178 des Berggesetzes 1975 nicht auf alte Ge­

winnungsfelder, deren Lage nach § 235 des Berggesetzes 19?5 nach­

zuweisen war, anzuwenden ist, fehlt für die vom Bezirksgericht 

Bad Ischl angeordneten grundbücher lichen Ersichtlichmachungendie 

gesetzliche Deckung. Oie Berghauptmannschaft Salzburg wurde daher 

angewiesen, dies dem Bezirksgericht Bad Ischl mitzuteilen und bei 

diesem die Lö~chung der grundbücherlichen Ersic~tlichmachungen zu 

beantragen. 

Zu den einzelnen Punkten der Anfrage stelle ich fest: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Im Obertagesondenfeld in Bad Ischl stehen zehn Produktionssonden 

in Betrieb. Durch vier Untersuchungsbohrungen am linken Traunufer 

wurden Mächtigkeit, Inhalt und Qualität des dort angetrof~enen 

Salzlagers bestimmt. Wegen der relativ geringen Mächtigkeit ist 

vorerst keine Laugung vorgesehen. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Ein Antrag der österreichischen Salinen AG lag nicht vor. Wie 

schon in der Einbegleitung erwähnt, handelte es sich um die 

Nachnennung der Lage von alten Gewinnungsfeldern aufgrund der 

übergangsregelung des § 235 des Berggesetzes 19?5. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Wie eben~alls schon in der Einbegleitung ausgeführt, besteht 

gegenständlichenfalls für die grundbücherlichen Ersichtlich­

machungen keine gesetzliche Deckung. Oie L~schung der grund­

bücherlichen Ersichtlichmachungen wurde in die Wege geleitet. 
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Zu den Punkten 4 und 5 der Anfrage: 

- 3 -

Oie derzeitige Bergrechtslage läßt nur noch Gewinnungsfelder zu, 

die von der Berghauptmannschaft nach Durchführung eines hoheits­

rechtlichen Verfahrens, in dem den berührten Grundeigentümern 

Parteisteilung zukommt, anerkannt worden sind. 

Zu Punkt 6 der Anfrage: 

Für die Benützung der Oberfläche und des oberflächennahen Berei­

ches eines Grundstückes bedarf der Bergbauberechtigte der Zustim­

mung des Grundeigentümers. Diese wird normalerweise nur gegen ein 

angemessenes Entgelt erteilt. Sind Sicherheitsvorkehrungen zu 

treffen, kommt für deren Kosten der Bergbauberechtigte auf. Nach 

Beendigung der Bergbautätigkeit hat der Bergbauberechtigte von 

ihm benützte fremde Grundstücke in den früheren Zustand zu ver-

setzen und, wenn dies nicht zu erreichen ist, anderweitig wieder 

nutzbar zu machen. Für den durch die Bergbautätigkeit entstande­

nen, nicht durch die Wiederherstellung des früheren Zustandes 

oder andere Maßnahmen ausgeglichenen Vermögensnachteil hat der 

Bergbauberechtigte dem Grundeigentümer eine angemessene Entschä­

digung zu leisten. Hinsichtlich Bergschäden besteht eine ver­

schuldensunabhängige Gefährdungshaftung. 
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